
 

 

Unterschriftenaktion 

Für eine Stärkung der Patientenrechte in der Mutter-Kind-Kur 
 

Kurerfolg wird mehr und mehr zur Glückssache und ist monetär gesteuert. 

 Die Rechte der Einflussnahme der Mütter und Kinder bei der Wahl der Behandlungsstätte einer 

Mutter-Kind-Kur wird massiv von den Krankenkassen behindert. 

Je nach Indikation (also der konkreten Art des Kurbedarfs), muss entweder eine sog. 

„Vorsorgemaßnahme“ (§ 24 SGB V) oder eine Rehabilitationsmaßnahme (§ 41 SGB V) im Rahmen 

einer Mutter-Kind-Kur beantragt werden. 

Hierbei haben nur Mütter mit einem Rehabilitationsanspruch, die theoretischen Möglichkeiten, auf 

die Wahl des Klinikorts und das jeweils geeignete Klinikangebot Einfluss zu nehmen. Müttern mit 

einem Vorsorgeanspruch hat der Gesetzgeber diesen Anspruch überhaupt nicht zugestanden. Dieses 

stellt in der Praxis viele Mütter mit ihren Kindern, wenn Sie denn überhaupt eine Kur genehmigt 

bekommen, vor zum Teil unüberwindliche Hürden. 

Oft steht und fällt die gesamte Durchführbarkeit einer Mutter-Kind-Kur mit konkreten Fragen der 

Kinderbetreuung, verfügbaren Terminen, speziellen Therapieangeboten, angebotenen 

Ernährungsformen, der geeigneten Lage, um nur einige, für in die Kur reisende Mütter mit ihren 

Kindern entscheidende , Punkte zu nennen. 

Faktisch aber  gerät die Klinikwahl immer mehr zum Kampf mit der Krankenkasse, die das Recht zur 

Bestimmung der Auswahl des Klinikortes und der konkreten Mutter-Kind-Klinik allein für sich 

reklamiert. Unter Bezugnahme auf das sogenannte Wirtschaftlichkeitsgebot verweisen die Kassen 

mittlerweile ganz offen auch auf ihre eigenen Einsparungsinteressen. Im Endeffekt bestimmt dann 

der (niedrigste) Preis der günstigsten Klink über den Ort, den Therapie- und den 

Kinderbetreuungsumfang. Der medizinische und familienspezifische Bedarf der betroffenen Familie 

wird dagegen aus Kostengründen negiert. Familien, die dennoch mit guten Argumenten ihren 

Mitbestimmungsanspruch geltend machen, werden mit dem Vorwurf mundtot gemacht, nur den 

„Urlaubsaspekt“ einer Kur in den Vordergrund ihrer Mutter-Kind-Kur stellen zu wollen. 

Das Recht und die Fähigkeit von Müttern aus dem gesetzlich vorgegebenen Spektrum der Anbieter 

für Mutter-Kind-Kuren eigenverantwortlich zu wählen wird damit faktisch von einer wachsenden Zahl 

an Krankenkassen negiert. 

 

 



 

 

Wir fordern daher: 

 

- Stärkung des „Wunsch und Wahlrechts“ durch Festlegung konkreter Kriterien und 
Indikatoren für eine bedarfsgerechte und transparente Klinikwahl. 

 

- Angleichung der Rechtslage des „Wunsch und Wahlrechts“ für alle Leistungsformen der 
Mutter-Kind-Kur. 

 
Verantwortlich für diese Unterschriftenaktion ist der Interessenverband freier Beratungsstellen im Kur 
und Rehabilitationswesen e. V., Postfach 1102, 26419 Schortens, info@ivbk.de  Schortens, April2010 
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